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4f4 Sfiuftr. ffbtoctj fwntsto Bettung („OTeifterblatt")

für i^re auSgefieHten 2)r aßt feile. £>anf= unb Paunt=
woEfeile wteberum bie golbene Mebaille zuerfannt.

®ie 2tu$îei(Jjtttt«8ett bet fdjroeizerifcïjett Qnbufltien
an bec SBcUatiéfieilnnfl für ©u^gemetbc unb ©raphil
tn ßeipjtß 1914. (Mitgeteilt non ber ©chweizerifdjen
3entralfteûe für ba§ 3lu§ftellung§roefen in ^ürici).)

©roßer Preis (grand prix): bie nier S?oÛe£tio=

nusfteüungen bec Pud)brucler (für ßeroorragenbe Sei»

ftungen auf allen ©ebieten), ber Sitßographen, ber Photo»
grapßen (fit befonberer Heroorhebung ihrer tedjnifcljen
unb lünftlerifchen Porzüge; einziger großer preis an ber
gefainten photographifdjen SlusfteEung), ber Serleger,
ferner : Paplerfabriï an ber ©ißi, 3ürid) (mit befonberer
Heroorßebung ihrer einroanbfreien, oorjügltdjen f^abrifate
unb beren mannigfachen PermenbungSmögltchfett), ©eifert
£). 9L, Zürich, 3etdhenatelter.

©hrenpreiS (diplôme d'honneur): Penziger & ©o.,
©infiebeln (©ruppe Pudjbinberei) ; Side ©bmonb, ©iberS,
©raphiter ; Kunftgeroerbefchule ber ©tabt ßöridh ; ©iierlt
©mil, .gûncb/ Puchbhtber.

©olbener ^3rei§: ©onrabln©hr., ßüricl), ©rapier;
Jponegger & ©o., SSBeßilon (Heftmafdf|inen); SMe!tioauS=
fteüung fdEjroeiserifd^er ©ehülfenoetbänbe ; Martini & ©o.,
ffrauenfelb (^eftmafcEjlnert); ©djerer Soman, 31.= ®.,
Sujetn, ôoljtppenfabrif.

Silberner PreiS: Sinner ©mit, Prugg, Sabierer;
Archives de l'Imprimerie, Lausanne; Argus Suisse
de la Presse, Genf; ®ôlïer ©rnft, 3üritf)= ©hemigropl);
©ewerbefdhule Sern ; ®pr ©alomon, 3üri<h» Pudhbinber;
Münger Subolf, Pern, ©raphiter ; ©ober SUfreb, Söafel,
Sabterer.

Pronzener Preis : feiner.
SInerlennungSpreiS : teiner.
Slußer Preisbewerbung: Bureaux internationaux

réunis pour Ja protection de la propriété industrielle,
littéraire et artistique, Berne.

Über Zuteilung non MebaiHen ber ©tabt Seipjig ent=

fdjelben noch bie jufiehenben Peljörben. ®te „freie
©rapbif" unterliegt einer eigenen Qurt).

3nr5roge ber Reform Ses 5ubmiffion$mefeits
in Staat nah ©emeinbe.

3u einer 3eit, ba bie Hoffnungen ber Hanbioetfer»
unb ©eroerbefreife fidf) barauf richteten, bafj burch eine
umfangreiche Vergebung öffentlicher 3lrbeiten bie folgen
einer beftehenben harten Voilage gemilbert roerben, bübet
bie Hanbhabung ber für bie Vergebung öffentlicher 3lr=
beiten erlaffenen Pefiimmungen eine etfie Porbebingung
für ben ©rfolg mohlmeinenber gürforge ber ©pißen ber
Pehörben.

SDte oerftânbnièlofe unb oft täppifche Pehanblung
feitenS nachgeorbneter ©teEen îann beabfic£)tigtc roohltätige
Wirlungen einer PolftanbSaftion nicht nur oerhlnbern;
fie ift gerabeju imftanbe, ba§ ©egenteil non bem @e=

wollten herbeizuführen.
3tuch tn ber jurjett obmaltenben PotfianbSperiobc

fehlt c8 letber nicht an Peifptelen, bie ötefeS nur allzu
zweifelsfrei beroeifen, oon beten 3lnführung im Gahmen
btefer SluSführungen aber 3lbftanb genommen werben
foU, ba eS Slufgabe biefer ßeilen ifi, in bie Urgrünbe
ber bei ben nac|georbneten ©teßen fo häufig ju beobadfp
tenben einfeitigen ©tellungnahme gegenüber ben £eben§=

fragen best foliben HanbwetfS unb ©ewerbeS ^tnetnju»
lenkten.

@8 foil zugegeben werben, baff bie Sriebfeber für
bie oft unoetflänblichen Maßnahmen ber wit ber 33er-

gebung öffentlicher Arbeiten betrauten Petfonen häufig

bem gewiß anertennenSwerten Pflichtgefühl, im Qntereffe
ber Verwaltung bezieh ungSroetfe ber (Steuerzahler ju
fparen, enlfpringen mag. 3ln ben oetberblichen folgen
einer fo mißoerftanbenen ©parfamleitSpflicht ift aber

bamit leiber nichts geänbert. @8 muß baßer bie gaßt.
läffigfeit, bte zweifeEo8 ttler oorliegt, genau fo fcßarf be.

lämpft werben, wie bte PöSwiEigteit, bie, troß bet

,fenntni8 oon ber oorliegenben Unmöglichlelt ber te.
führung einer Steferung ohne eine ©djäbigung bei Unter.

nehmerS, bitfen burch Slnbroßung ber Maßregelung
Zwingt, bennoch zu feinem ©djaben bie 3lrbeit ober Stefe.

rung auszuführen.
"Wer folc^e Praltilen nicht !ennen gelernt hat, ber

wirb ungläubig ben Kopf fdßütteln, wer aber, fei el all
teiöenber Seil, fei e8 als kennet ber einfdßlägigen Per<

hältniffe, auS eigener ©rfahrung urteilen !ann, wirb ju>

geben wüffen, wie btingenb notwenbig hier eine 31b.

iftlfe tut.
®te SluSfübrung ber Pefiimmungen unb Perorbnungen,

bie im Qntereffe ber Hanbwerter» unb ©ewerbefreife er.

gangen ftnb, liegt oielfach, wenn nidht überwiegenb, bei

Perfonen, bie burdh Heïïunft, ©rglehung unb ge'fellfdjait.

lidhen Umgang, bem felbftänbigen Hanbwert» unb ®e=

werbefianb burdfauS fern ftehen, mit feltenen 3luSnahmen

fidj nie bemüht haben unb auch nie bemühen werben,

in bte SebenSbebingungen uueh biefer PoltSlreife ©in«

blicfe zu oerlangen unb bte baher beren berechtigte gorbe.

rungen gar nidht zu erfennen oermögen, ihnen oielmeljt

bauetnb ohne VexftänbniS gegenüberftehen.
SIEe noch fa fdfönen Verfprechungen, jebeS hanb=

werïer.freunbliche ©ntgegenîommen oberfter Vehörben,
aEe Maßnahmen ber gefetjgebenben gafloren inüffen

wirîungSloS oerpuffen, fo lange ba§ Hanbwert unb ®e=

werbe auf ©nabe unb Ungtiabe einer nadhgeorbneten

3nfianz ausgeliefert wirb, bie häufig nidht imftanbe ift,

Zu etïennen unb zu beurteilen, oon welchen ©runbfä^en
ein folibeS HcmbwerîS» unb ©ewerbe Unternehmen ge=

leitet fein muß, um in ooltSmirtfchaftlichem Sinne einen

wertooüen Seil beS 3iational=Permögcn§ zu repräfentteren.
S)er Unternehmer ift aber ber nadhgeorbneten 3nfiaiq

fo lange ausgeliefert, al§ bie 3luSfdhretbung ber Weit
ober Siefernng unb bie Peftimmung beS für bie 9lbgabe

oon Singeboten heranzuztehenben Unternehmertreifel non

ein unb berfelben ©teile auS erfolgen. Qeber in @ub=

miffionSbtngen erfahrene ©emerbetreibenbe lernt bie

Stadhteile, bte ihm beoorftehen, wenn er in Wahrnehmung

berechtigter Qntereffen gegen eine ©ntfdheibung ber auS»

fdhreibenben Qnftanz, bie ihn audh zur PretSabgabe het'

angezogen, Stellung nimmt. @r ift aber ber wirtfh#
lieh Schwächere unb baüt bie fjauft tn ber £afd)e.

2)ie intereffierten Huubwerîer» unb ©etoerbeorgant»

fationen müffen in bem Pefiehen ber Statfache, baß ii)«

Mitglieber bei Pewerbungen um öffentliche Slrbeiten

häufig auf ©nabe unb Ungnabe einer untergeorbneten,

nach Den tgerrfchenben Perhältniffen leiber aber nahéîu

aümächligen ®ienfihif1anz ausgeliefert finb, einen fch»«"'

Mangel in ben geltenben Porfchtiften für bie Vergebung

öffentlicher Arbeiten erblidten unb mit ©nergie auf etne

ätnberung btefer unhaltbaren 3uftänbe htuarbeiten.

gorberung muß lauten:
Trennung ber bte SluSmaßl unter ben Unternehmetu

treffenben unb ben 3ufchlag erteitenben oon ber au -

fchretbenben ®ienfifieEe. Pur fo lann erreicht meroem

baß bte auSfCßreibenbe unb bte SluSfübrung übermachen

©teüe auch mirlüch ganz ohne ©Influß auf Me ^beS Unterneh!uer§ bleibt, ber ben 3ufchtag erhält-

baS ift bringenb notwenbig.
®er oorausfichtciche ©inwanb, baß ja fd^liepU^

auSf^reibenbe ©teUe bezüglich ber 3uf<hlag3erteiluiig
I Porfc|läge unterbreitet, ift hinfällig, wenn man bebe /

4^4 Jllustr. fchtmtz Handw -Zettung (»Meisterblatt") Nr, H

für ihre ausgestellten Drahtseile. Hanf- und Baum-
wollsetle wiederum die goldene Medaille zuerkannt.

Die Auszeichnungen der schweizerischen Industrien
an der Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphit
in Leipzig 1914. (Mitgeteilt von der Schweizerischen
Zentralstelle für das Ausstellungswesen in Zürich.)

Großer Preis (^raiul prix): die vier Kollektiv-
ausstellungen der Buchdrucker (für hervorragende Lei-
stungen auf allen Gebieten), der Lithographen, der Photo-
graphen (mit besonderer Hervorhebung ihrer technischen
und künstlerischen Vorzüge; einziger großer Preis an der
gesamten photographischen Ausstellung), der Verleger,
ferner: Papierfabrik an der Sihl, Zürich (mit besonderer
Hervorhebung ihrer einwandfreien, vorzüglichen Fabrikate
und deren mannigfachen Verwendungsmöglichkeit), Seifert
H. R., Zürich, Zeichenatelier.

Ehrenpreis (äiplöme ä'twrmvur): Benziger H. Co.,
Einsiedeln (Gruppe Buchbinderei) ; Bille Edmond, Siders,
Graphiker; Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich; Stierlt
Emil, Zürich, Buchbinder.

Goldener Preis: ConradinChr., Zürich, Graphiker;
Honegger à Co., Wetzikon (Heftmaschinen); Kollektivaus-
stellung schweizerischer Gehülfenverbände; Martini à Co.,
Frauenfeld (Heftmaschinen); Scherer Roman, A.-G,
Luzern, Holztypenfabrik.

Silberner Preis: Anner Emil, Brugg, Radierer;
àellives cle I'Imprimorio, Imusanne; ^i^us 8uis8v
llo In Lresso, Cent; Dölker Ernst, Zürich, Chemigraph;
Gewerbeschule Bern; Gyr Salomon, Zürich, Buchbinder;
Münger Rudolf, Bern, Graphiker; Soder Alfred, Basel,
Radierer.

Bronzener Preis: keiner.
Anerkennungspreis: keiner.

Außer Preisbewerbung: Uunmux iownintwmmx
iàà pour In pràotion elk In propriötv inetuLtriellk,
littkràk kt nrtwtigue, Ilkiuk.

Über Zuteilung von Medaillen der Stadt Leipzig ent-
scheiden noch die zustehenden Behörden. Die „freie
Graphik" unterliegt einer eigenen Jury.

Zm Zeuge derResom des Slibmffimsmsciis
i« Staat md Gemeinde.

Zu einer Zeit, da die Hoffnungen der Handwerker-
und Gewerbekreise sich darauf richteten, daß durch eine
umfangreiche Vergebung öffentlicher Arbeiten die Folgen
einer bestehenden harten Notlage gemildert werden, bildet
die Handhabung der für die Vergebung öffentlicher Ar-
beiten erlassenen Bestimmungen eine erste Vorbedingung
für den Erfolg wohlmeinender Fürsorge der Spitzen der
Behörden.

Die verständnislose und oft täppische Behandlung
seitens Nachgeordneter Stellen kann beabsichtigte wohltätige
Wirkungen einer Notstandsaktion nicht nur verhindern;
sie ist geradezu imstande, das Gegenteil von dem Ge-
wollten herbeizuführen.

Auch in der zurzeit obwaltenden Notstandsperiode
fehlt es leider nicht an Beispielen, die dieses nur allzu
zweifelsfrei beweisen, von deren Anführung im Rahmen
dieser Ausführungen aber Abstand genommen werden
soll, da es Aufgabe dieser Zeilen ist, in die Urgründe
der bei den Nachgeordneten Stellen so häufig zu bêobach-
tenden einseitigen Stellungnahme gegenüber den Lebens-
fragen des soliden Handwerks und Gewerbes hineinzu-
leuchten.

Es soll zugegeben werden, daß die Triebfeder für
die oft unverständlichen Maßnahmen der mit der Ver-
gebung öffentlicher Arbeiten betrauten Personen häufig

dem gewiß anerkennenswerten Pflichtgefühl, im Interesse
der Verwaltung beziehungsweise der Steuerzahler zu
sparen, entspringen mag. An den verderblichen Folgen
einer so mißverstandenen Sparsamkeitspflicht ist aber

damit leider nichts geändert. Es muß daher die Fahr-
lässigkeit, die zweifellos hier vorliegt, genau so scharf be-

kämpft werden, wie die Böswilligkett, die, trotz der

Kenntnis von der vorliegenden Unmöglichkeit der Aus-

führung einer Lieferung ohne eine Schädigung des Unter-

nehmers, diesen durch Androhung der Maßregelung
zwingt, dennoch zu seinem Schaden die Arbeit oder Liefe-

rung auszuführen.
Wer solche Praktiken nicht kennen gelernt hat. der

wird ungläubig den Kopf schütteln, wer aber, sei es als

leidender Teil, sei es als Kenner der einschlägigen Ver-

Hältnisse, aus eigener Erfahrung urteilen kann, wird zu-

geben müssen, wie dringend notwendig hier eine Ab-

Hilfe tut.
Die Ausführung der Bestimmungen und Verordnungen,

die im Interesse der Handwerker- und Gewerbekretse er-

gangen sind, liegt vielfach, wenn nicht überwiegend, bei

Personen, die durch Herkunft, Erziehung und gesellschaft-

lichen Umgang, dem selbständigen Handwerk- und Ge-

werbestand durchaus fern stehen, mit seltenen Ausnahmen
sich nie bemüht haben und auch nie bemühen werden,

in die Lebensbedingungen auch dieser Volkskreise Ein-

blicke zu verlangen und die daher deren berechtigte Förde-

rungen gar nicht zu erkennen vermögen, ihnen vielmehr

dauernd ohne Verständnis gegenüberstehen.
Alle noch so schönen Versprechungen, jedes Hand-

werker-freundliche Entgegenkommen oberster Behörden,

alle Maßnahmen der gesetzgebenden Faktoren müssen

wirkungslos verpuffen, so lange das Handwerk und Ge-

werbe auf Gnade und Ungnade einer Nachgeordneten

Instanz ausgeliefert wird, die häufig nicht imstande ist,

zu erkennen und zu beurteilen, von welchen Grundsätzen

ein solides Handwerks- und Gewerbe Unternehmen ge-

leitet sein muß. um in volkswirtschaftlichem Sinne einen

wertvollen Teil des National-Vermögms zu repräsentieren.

Der Unternehmer ist aber der Nachgeordneten Instanz

so lange ausgeliefert, als die Ausschreibung der Arbeit

oder Lieferung und die Bestimmung des für die Abgabe

von Angeboten heranzuziehenden Unternehmerkretses von

ein und derselben Stelle aus erfolgen. Jeder in Sub-

missionsdingen erfahrene Gewerbetreibende kennt die

Nachteile, die ihm bevorstehen, wenn er in Wahrnehmung

berechtigter Interessen gegen eine Entscheidung der aus-

schreibenden Instanz, die ihn auch zur Preisabgabe her-

angezogen, Stellung nimmt. Er ist aber der wirtschaft-

lich Schwächere und ballt die Faust in der Tasche.

Die interessierten Handwerker- und Gewerbeorgam-

sationen müssen in dem Bestehen der Tatsache, daß ihre

Mitglieder bei Bewerbungen um öffentliche Arbeiten

häufig auf Gnade und Ungnade einer untergeordneten,

nach ven herrschenden Verhältnissen leider aber nahezu

allmächtigen Dienstinstanz ausgeliefert sind, einen schweren

Mangel in den geltenden Vorschriften für die Vergebung

öffentlicher Arbeiten erblicken und mit Energie auf eine

Änderung dieser unhaltbaren Zustände hinarbeiten. M
Forderung muß lauten:

Trennung der die Auswahl unter den Unternehmern

treffenden und den Zuschlag erteilenden von der au -

schreibenden Dienststelle. Nur so kann erreicht werden-

daß die ausschreibende und die Ausführung überwachen

Stelle auch wirklich ganz ohne Einfluß auf die

des Unternehmers bleibt, der den Zuschlag erhält,

das ist dringend notwendig.
Der voraussichtliche Einwand, daß ja schüWch

ausschreibende Stelle bezüglich der Zuschlagserteilung
s Vorschläge unterbreitet, ist hinfällig, wenn man beoe



Sir. 30 SHufte. fdjttHis Jçwnbt» Leitung („®îeifterblatt")

baß In 99 oon 100 gälten naeß btefen 23orfdßIägen ge-

ßanbelt wirb.
Sin ber ®ienftfteHe aber, bie ben ßufcßlag erteilt,

muffen ißerfonen ftßen, roelcße imftanbe finb a lie in 33e=

traçât ïommenben gaftoren richtig zu beurteilen. ®a§
einfeitige unb oft mißoerftanbene fptereffe bet SSerroal

tung barf, rote baS feßt naßezu bte Siegel ift, nicïjt als
allein maßgebenbeS SJloment bie ©ntfeßeibung beeinfluffen.
Um bteS p geroäßrleiften müffen in foldße ©teilen gadß»
leute berufen werben, benen eine praftifdße unb tfjeo
retifdße ool£ëroirtftf)aftlic^e SluSbilbung pteil geworben
ift. @ln nur einfeiig auSgebilbeter Skubeamter ift bier
liiert am richtigen ißlaße. ®aS föanbmetf unb ©ewerbe
erblictt mit Siecht in etner bureßgreifenben Sieform be§

©u6miffionSroefen§ eine Slngelegenßett, bte feine oitalften
gntereffen berührt. @ine 23orbebtngung für ben ©rfolg
aller Sleformbeftrebungen wirb aber bie ©rfüüung ber
im oorftehenben formulierten görberung bilben.

9)tarltfrericf)te»
2lm füöbeutfdhen «nD rheinifchen SBrettermarft

Beffert fidß ber fpanbel im allgemeinen langfam. Sieue

Aufträge gingen jwar nur fpärtieß bei ben ÇerfMern
unb ©roßßänblem ein, ausgenommen bie SkfMungen
non ber £>eereslettung, bie fiänbig einliefen. ®er Sie»

barf an Kantßöfgern war feßwadß. ©in Seil ber SBetfe
Befaßt fidß nunmehr wteber mit ber et fiel!ung oon
SorratSßölzern, beten SSorräte ftarf nadhgelaffen haben.
®te oberrßetnifeßen fwbelmerte unterhalten prjeit bureß»
fcßnittltcß halben betrieb, ®ie Stimmung ber £>obel=
mette würbe poerfichtlicher, maS beutlicßen SluSbrudt
finbet in ber £>odßßaltung ber greife fowohl norbifcher
rote auch ameritanifeßer SBare. ®a§ ©efcßäft in qe=

feßnißten ©icßenßölzern oeriief jeßr ruhig- ®as Slngebot
ift auf ber ganzen Sinie groß.

9lßeilitf(ßer $oIzmitrft. SJiit großem SJebaif treten
bie ©ifenbahnoerwaltungen zurzeit an ben SJlartt. ®on
ben ®iretlion§bejirfen Köln, ©Iberfelb, ©ffen, grantfurt,
9Tiairi§ unb Saarbrücten werben Singebote eingeforbert
für Lieferung oon runb 44,000 m® SBertfiattnußßölzern
im ungefähren ©efamtbetrag oon über 2 SJliü. SRart.
SJian erwartet im allgemeinen ftarfeS Slngebot unb be=

fürchtet, baß unter bem ®ruct beSfelben bte greife um
günftig beeinflußt werben. @S bürfte fidß bieS ßaupt»
fächlich auf Kiefern, Sannen unb gidßten begehen. Slm

Scßroeüenmarft hat fich bie Stimmung neuerbingS be=

feftigen tonnen. ®ie fieereSoermallung nahm große
Soften aus bem SJtartt unb auälärtbifcfje (ruffifeße) SBare
tommt oorläußg nießt an ben beutf'dßen SJtartt. Sie
ifingfie große tßerbingung ber preußifeßen öaßnen ftanb
benn aueß ganz unter bem ©influß feßlenben auSlan»
bifeßen SlngebotS, fo baß leidßt ßößere greife babei bureß»

geführt werben tonnten. Slm fübbeutfeßen unb rßeini»
feßen Skettermartt beffert fidß ber .f)anbei im allgemeinen
nur langfam. ®a aber aueß bie ©rgeugung nießt groß
iß, wirb bie Stimmung boeß aEmäßltcß wteber etwas
juoerficßtlidßer. $u regelmäßigen SSepgen aus laufenben
SteferungSoerträgen tonnte eS, troß ftänbiger Slnmaßnung
ber SSertäufer um Slbnaßine, nießt fommen. Steue Stuß
häge gingen nur fpärlicß bei ben fperfieüern unb ©roß»
bönblern ein, ausgenommen bie SefieHungen oon ber
fjeereSleitung, bie fiänbig einliefen. ®tefe erftreetten
fidß oormlegenb auf Fretter pr £>erfteHung oon 93aracten,
Setblapretten ufw. ®ap würben otelfacß aueß geßobette
Ha norbifeße Fretter oerwanbt, an welcßen feßt SJtanget
fctrfcßt. Stacßfrage naeß fübbeutfdßen Brettern oon rßetni»
feßen unb weftfällfdßen ©roßßänblern trat in etwas
9tößerem Umfang auf. ®te tBerfeßiffungen füfcbeuifcßrc

SBare auf bem Slßein nadß Slßeinlanb unb SBeftfalen
tonnten fidß aber bisher noeß nießt redßt erweitern. SSreite

SBare würbe com SRittelrßeln auS neuerbingS am beften
begehrt, bodß war baS Slngebot an fcßmalen Sorten weit
reich lidßer. ®er Sîebarf an Kanthölzern war nur Ida wach.
Slußer größeren Stoßen, welche ab unb ju an bie 9JUlitär=
beßöcben geliefert würben, gingen nur Heinere SJÎengen

an bie prioate Siautätigteit ab. ©in $eil ber SBerte

befaßt fiiß nunmeßr mleber meßr mit ber fperfteüung
oon 33orratShölgetn, beren SSorräte ftart nacßgelaffen
haben. ®ie oberrhetnifdßen £>obelwerfe unterhalten jurjeit
burißfdßmttlidh halben betrieb. ®ie Stimmung ber ÇobeU
werte mürbe poerfichtltcßer, was bentließen SluSbruct

ßnbet in ber ^ochholtung ber greife fowoßl norbifdher,
wie and) amerifanifdfer SBare. ®aS ©efdßäft in gefdßniitenen
©idßenhöfzern oerlief feßr rußig, benn bie Slufnaßmc'
fäßigfeit beS SRartteS iß anbauernb fdßwacß, pmal ba
bie weiften SJiöbelfabrifen immer noeß ftißiegen. Slucß

ber S3ebarf beS 93aufadßS an ©i^enßolz ift noeß fehr
feßwadß. ®aS Slngebot ift auf ber ganjen ßinte groß.

ÜBorn Sloßlenmartt. ®te görberung oon Koßlen
an ber Stußr fowoßl als aueß an ber Saar ßält fieß in
einem Siaßmen, wie er bureß bie fdßwlerigen Ülrbeiter»

oerßältniffe infolge beS Krieges beblngt ift. ®te Saar»
zeeßen waren beftrebt, minbeftenS 50% ber oertauften
SJiengen ben Slbneßmetn zuzuteilen, aber eS reießen bie

Steferungen im ©urcßfdßnitt an btefe Quantitäten nießt
ßin. ®le burcßfcßnittlicße görberung an ber Stußr be»

trögt gxirgeit pro Sag runb 21,000 ©oppelmagen, eine

SJtenge, melcße hinter ber gewöbnlidßen görberung in
gtiebenSzeiten wefenttidß jurücfbleibt. @S fann baßet nießt
wunbern, wenn Knappheit im Slngebot mit jebem Sag
beutlicßcr in ©rfeßetnung tritt. ijnSbefonbere ftnb eS

^auSbranbfoßlenfotten, in welcßen bte Slnbienungen fidß
bei weitem mit bem iöebarf nießt bedten tönnen. ©coße
SSerlegenßeiten finb bereits in ber S3ebtenung ber Kunb»

feßaft mil 31 n t ß r a z i t n u ß Î o ß le n eingetreten. ®ie Sie»

ferer ftnb feßon heute ntißt meßr in ber Sage, bie SBünfcße
ber Slbneßmer zu erfüllen, unb eS griff baßer in ben
Kreifen ber Kunbfcßaft große Unzufriebenßett ißlaß, bie

fidß in fiänbigen bringlitßen Slnmaßnungen um Siefer»

ung äußert, ëei bem SluSbleiben englifdßer unb beloifcßer
Slntßrazitnüffe tönnen bie Steterer ben Slbneßmetn nur
empfehlen, zu ©rfaßbrennftoffen zugreifen. ®aß ber
Staat aueß biefen SBeg einfdßlägt, um tetnen SJiangel

an Koßlen eintreten zu laffen, beweift bie SJiaßnaßme
beS ©ifenbaßnmlnifterS, auf beffen S3eranlaffuna bie

S3aßnen neben Koßlen aueß KofS oerfeuern. Sieben

Slnthraziinußfoßten finb aueß Stußrfettnüffe am SSlarfte

tnapp oertreten, inbefonbete maeßt friß baS geßlen größerer
Soften grober gettnüffe für ben £auSbranbbebatf metf»
Heß füßtbar. ®ie oon ber Slußr jeweilen eintreffenben

Compnrnserte u. blande

Vereinigte Drahtwerke A.-6. Biel

üi^lk sjsad präzis gezogene

jeslsr Art in Eisern u« Stahl 3

Kaltgewalzt? Elsen- und Stahlbänder his 300 mm Breite

Schlaekeofreies Uerpackyngsßandelseit.

Nr, W Zllustr. schwriz Hnndw Zeitung („Meisterblatt")

daß in 99 von 190 Fällen nach diesen Vorschlägen ge-

handelt wird.
An der Dienststelle aber, die den Zuschlag erteilt,

müssen Personen sitzen, welche imstande sind alle in Be-
tracht kommenden Faktoren richtig zu beurteilen. Das
einseitige und oft mißverstandene Interesse der Vermal
tung darf, wie das jetzt nahezu die Regel ist, nicht als
allein maßgebendes Moment die Entscheidung beeinflussen.
Um dies zu gewährleisten müssen in solche Stellen Fach-
lente berufen werden, denen eine praktische und theo
retische volkswirtschaftliche Ausbildung zuteil geworden
ist. Ein nur einseiig ausgebildeter Baubeamter ist hier
nicht am richtigen Platze. Das Handwerk und Gewerbe
erblickt mit Recht in einer durchgreifenden Reform des

Submissionswesens eine Angelegenheit, die seine vitalsten
Interessen berührt. Eine Vorbedingung für den Erfolg
aller Reformbestrebungen wird aber die Erfüllung der
im vorstehenden formulierten Forderung bilden.

Marktberichte.
Am süddeutschen und rheinischen Brettermarkt

bessert sich der Handel im allgemeinen langsam. Neue

Aufträge gingen zwar nur spärlich bei den Herstellern
und Großhändlern ein, ausgenommen die Bestellungen
von der Heeresleitung, die ständig einliefen. Der Be-
darf an Kanthölzern war schwach. Ein Teil der Werke
befaßt sich nunmehr wieder mit der Herstellung von
Vorratshölzern, deren Vorräte stark nachgelassen haben.
Die oberrheinischen Hobelwerke unterhalten zurzeit durch-
schnittlich halben Betrieb. Die Stimmung der Hobel-
werke wurde zuversichtlicher, was deutlichen Ausdruck
findet in der Hochhaltung der Preise sowohl nordischer
wie auch amerikanischer Ware. Das Geschäft in ge-
schnitzten Eichenhölzern verlies sehr ruhig. Das Angebot
ist auf der ganzen Linie groß.

Rheinischer Holzmarkt. Mit großem Bedarf treten
die Eisenbahnverwaltungen zurzeit an den Markt. Von
den Direklionsbezirken Köln, Elberfeld, Essen. Frankfurt,
Mainz und Saarbrücken werden Angebote eingefordert
für Lieferung von rund 44,990 Werkstattnutzhölzern
im ungefähren Gesamtbetrag von über 2 Mill. Mark.
Man erwartet im allgemeinen starkes Angebot und be-

fürchtet, daß unter dem Druck desselben die Preise un-
günstig beeinflußt werden. Es dürfte sich dies Haupt-
sächlich auf Kiefern, Tannen und Fichten beziehen. Am
Schwellenmarkt hat sich die Stimmung neuerdings be-

festigen können. Die Heeresverwaltung nahm große
Posten aus dem Markt und ausländische (russische) Ware
kommt vorläufig nicht an den deutschen Markt. Die
jüngste große Verdingung der preußischen Bahnen stand
denn auch ganz unter dem Einfluß fehlenden auslän-
dischen Angebots, so daß leicht höhere Preise dabei durch-
geführt werden konnten. Am süddeutschen und rheini-
scheu Brettermarkt bessert sich der Handel im allgemeinen
nur langsam. Da aber auch die Erzeugung nicht groß
ist, wird die Stimmung doch allmählich wieder etwas
zuversichtlicher. Zu regelmäßigen Bezügen aus laufenden
Lieferungsverträgen konnte es, trotz ständiger Anmahnung
der Verkäufer um Abnahme, nicht kommen. Neue Aus-
iräge gingen nur spärlich bei den Herstellern und Groß-
Händlern ein, ausgenommen die Bestellungen von der
Heeresleitung, die ständig einliefen. Diese erstreckten
fich vorwiegend auf Bretter zur Herstellung von Baracken,
Feldlazaretten usw. Dazu wurden vielfach auch gehobelte
Hu nordische Bretter verwandt, an welchen jetzt Mangel
herrscht. Nachfrage nach süddeutschen Brettern von rheini-
scheu und westfälischen Großhändlern trat in etwas
größerem Umfang auf. Die Verschiffungen süddeutscher

Ware auf dem Rhein nach Rheinland und Westfalen
kannten sich aber bisher noch nicht recht erweitern. Brette
Ware wurde vom Mittelrhein aus neuerdings am besten

begehrt, doch war das Angebot an schmalen Sorten weit
reichlicher. Der Bedarf an Kanthölzern war nur schwach.

Außer größeren Posten, welche ab und zu an die Militär-
behöcden geliefert wurden, gingen nur kleinere Mengen
an die private Bautätigkeit ab. Ein Teil der Werke
befaßt sich nunmehr wieder mehr mit der Herstellung
von Vorratshölzern, deren Vorräte stark nachgelassen
haben. Die oberrheinischen Hobelwerke unterhalten zurzeit
durchschnittlich halben Betrieb. Die Stimmung der Hobel-
werke wurde zuversichtlicher, was deutlichen Ausdruck
findet in der Hochhallung der Preise sowohl nordischer,
wie auch amerikanischer Ware. Das Geschäft in geschnittenen
Eichenhölzern verlief sehr ruhig, denn die Aufnahme-
fähigkeit des Marktes ist andauernd schwach, zumal da
die meisten Möbelfabriken immer noch stilliegen. Auch
der Bedarf des Baufachs an Eichenholz ist noch sehr

schwach. Das Angebot ist auf der ganzen Linie groß.

Vom Kohlenmartt. Die Förderung von Kohlen
an der Ruhr sowohl als auch an der Saar hält sich in
einem Rahmen, wie er durch die schwierigen Arbeiter-
Verhältnisse infolge des Krieges bedingt ist. Die Saar-
zechen waren bestrebt, mindestens 59°/o der verkauften
Mengen den Abnehmern zuzuteilen, aber es reichen die

Lieferungen im Durchschnitt an diese Quantitäten nicht
hin. Die durchschnittliche Förderung an der Ruhr be-

trögt zurzeit pro Tag rund 21,909 Doppelwagen, eine

Menge, welche hinter der gewöhnlichen Förderung in
Friedenszeiten wesentlich zurückbleibt. Es kann daher nicht
wundern, wenn Knappheit im Angebot mit jedem Tag
deutlicher in Erscheinung tritt. Insbesondere sind es

Hausbrandkohlensorten, in welchen die Andienungen sich
bei weitem mit dem Bedarf nicht decken können. Große
Verlegenheiten sind bereils in der Bedienung der Kund-
schast mit A nth r a zitnußk o h len eingetreten. Die Lie-
serer sind schon heute nicht mehr in der Lage, die Wünsche
der Abnehmer zu erfüllen, und es griff daher in den

Kreisen der Kundschaft große Unzufriedenheit Platz, die

sich in ständigen dringlichen Anmahnungen um Lieser-

ung äußert. Bei dem Ausbleiben englischer und belgischer
Anthrazitnüsse können die Lieferer den Abnehmern nur
empfehlen, zu Ersatzbrennstoffen zugreifen. Daß der
Staat auch diesen Weg einschlägt, um keinen Mangel
an Kohlen eintreten zu lassen, beweist die Maßnahme
des Eisenbahnminifters, auf dessen Veranlassung die

Bahnen neben Kohlen auch Koks verfeuern. Neben
Anthrazitnußkohlen sind auch Ruhrfettnüsse am Markte
knapp vertreten, inbesondere macht sich das Fehlen größerer
Posten grober Fettnüsse für den Hausbrandbedarf merk-

sich fühlbar. Die von der Ruhr jeweilen eintreffenden
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